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an Einheiten und Stäbe am Entlassungstag ausgerichtet werden darf, „wenn die

Entlassung vor dem Mittagessen stattfindet und die Entlassenen nicht unmittel-
bar in einen andern Dienst übertreten". Ähnlich verhält es sich für den Ein-

rückungstag, wenn die Besammlung erst nach dem Mittagessen erfolgt.
Es ist selbstverständlich, dass in erster Linie der Wehrmann Anspruch auf

diese Mundportionsvergütung hat. Sie in der Dienstkasse zu seinen Gunsten zu
verrechnen, sie ihm dann aber vorzuenthalten und stillschweigend in der Truppen-
kasse zu vereinnahmen, geht nicht an. Als befohlener Soldabzug kann eine solche

Zuweisung an die Truppenkasse, jetzt, wo über die Soldabzüge genaue Vorschriften
bestehen, auch nicht gewertet werden. Denn gemäss Ziffer 97 VII. sind solche

Soldabzüge nur zulässig zur Deckung abfälliger Materialverluste und Schäden,
wobei aber am Schlüsse des Dienstes Überschüsse der Mannschaft wieder zurück-
zuerstatten sind.

Die Wehrmänner können unseres Erachtens auch nicht durch einen Mehr-
heitsbeschluss der Einheit, etwa in Form einer Abstimmung, gegen ihren Willen
zum Verzicht auf diesen Betrag angehalten werden.

Wir möchten deshalb davor warnen, mit der bisher geübten Praxis der still-
schweigenden Verbuchung zugunsten der Truppenkasse weiterzufahren. Das OKK.
hat kürzlich entschieden, dass eine solche Überweisung ohne ausdrückliche Zustim-

mung der Wehrmänner nicht statthaft sei. Es besteht nämlich zwischen der bis-

herigen Regelung und der Praxis nach dem neuen VR. ein grundlegender Unter-
schied: Konnte bis 1950 eine solche Zuweisung als im Rahmen der allgemeinen
Verpflegungsmassnahmen liegend noch in Kauf genommen werden, etwa mit der
Begründung, dass dem Mann als Gegenwert für diese besondere Geldzuweisung
irgendwelche Sonderverpflegung abgegeben wurde, geht dies nach dem neuen
VR., das eine völlige Trennung der Verpflegungsausgaben von der Truppenkasse
gebracht hat, nicht mehr an. Deshalb empfehlen wir den Rechnungsführern auch in
dieser Beziehung äusserste Vorsicht und korrektes Vorgehen.

Kriegsmässige Fassungen
Von Hptm. O. Schön m a n n Basel

Die Inf. Rgt. 11 und 21 sowie das F.Art. Rgt. 4 mit einigen Spezialwaffen,
welche ihren diesjährigen WK. dies- und jenseits des oberen und unteren Hauen-
steins absolvierten, hatten reichlich Gelegenheit, wähnend 9 Tagen in Verbindung
und enger Zusammenarbeit mit einem Det. der Vpf. Abt. 4 teils in sehr gün-
stigem Waldgelände das Fassungsgeschäft kriegsmässig zu üben und einzuexer-
zieren. Zu Beginn der Nachschubsperiode wurden die ersten Fassungen noch am
Tage, die folgenden bei Nacht systematisch als Ausbildung für alle Beteiligten,
durchgeführt. Einzelne Übungen fanden unter feindlicher Einwirkung seitens
Grenadier- und Füsilierzüge oder auch ad hoc zusammengestellter Stosstruppun-
ternehmen unter Leitung von Schiedsrichtern statt. Zunächst einmal bestand deren
Aufgabe darin, herauszufinden, wo sich die Fassung abspielte, um dann wenn
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immer möglich unbemerkt anzuschleichen. Artilleriefeuer wurde mit Petarden mar-
kiert. Es war bewundernswert, mit welcher Ruhe die nächtlichen Fassungen vor
sich gingen. Die allernötigsten Befehle wurden meist nur im Flüsterton erteilt. Dort,
wo EMG. die Zufahrten sicherten, Aussenwachen aufmerksam in die Nacht hinaus
beobachteten und spähten und die Verbindungen zum Zentrum des Fpl. (Standort
des Fpl.Kdt.) klappten, hatten die angreifenden Detachemente höchst selten wirk-
liehen Erfolg. Auch tagsüber konnte in bezug auf taktisch richtiges Verhalten recht
Erfreuliches festgestellt werden. Schlechte Tarnung, Massierung von
Fahrzeugen etc. waren meist nur der Ausdruck von Bequemlichkeit. Überall,
wo sich der Truppe Gelegenheit bietet, sind Nach- und Rückschub im Verpfle-
gungsdienst gründlich zu instruieren und zu praktizieren. Vor allem gehört es

aber auch zu Pflicht und Aufgabe aller hellgrünen Funktionäre, bei ihren Korn-
mandanten auf die Wichtigkeit und Bedeutung solcher Übungen hinzuweisen.

Die Dienstleistungen
der Angehörigen des Hilfsdienstes im Jahre 1952

Der Bundesrat hat am 3. Juli 1951 an die Bundesversammlung eine Botschaft
über die Dienstleistungen der Angehörigen des Hilfsdienstes gerichtet, der wir
folgendes entnehmen:

Der militärische Hilfsdienst ist zur Ergänzung, Unterstützung und Entlastung
der Armee bestimmt. Nach Art. 123bis der Militärorganisation ist die Bundes-

Versammlung befugt, Ausbildungskurse für die Flilfsdienste anzuordnen und deren
Dauer zu bestimmen, wobei indessen für Angehörige des Plilfsdienstes, die das

48. Altersjahr zurückgelegt haben, diese Kurse höchstens 3 Tage dauern dürfen.
Die Angehörigen des Hilfsdienstes werden entsprechend ihrer geistigen, kör-

perlichen und beruflichen Eignung sowie ihrer vordienstlichen oder dienstlichen

Ausbildung einer bestimmten Hilfsdienstgattung zugewiesen. In der neuen Hilfs-
dienstordnung werden sodann zwei Klassen unterschieden. Die Klasse T
Truppe i besteht aus Angehörigen des Plilfsdienstes, die in der Armee benötigt
werden und die ihr ohne Einschränkung zur Verfügung stehen. Alle nicht bei der
Armee benötigten Angehörigen des Plilfsdienstes werden der Klasse LT (Wirtschaft-
lieh unabkömmlich) zugewiesen und stehen für die Bedürfnisse der Wirtschaft,
der öffentlichen Verwaltung und für zivile Schutz- und Fürsorgeorganisationen
(Kriegsfeuerwehren usw.) zur Verfügung. Wenn der Hilfsdienst seine gesetzliche
Aufgabe der Ergänzung, Unterstützung und Entlastung der Armee erfüllen soll,
so bedarf er hiezu vielfach auch einer gewissen Ausbildung in Instruktionsdiensten.
Dafür kommen aber grundsätzlich nur Hilfsdienstpflichtige der Klasse T in Frage.
— Ausgehend von diesen Überlegungen schreibt die Botschaft deshalb für das

Jahr 1952 eine Reihe von Einführungskursen, Fach-, Kader- und Wiederholungs-
kursen vor, von denen wir liier nur folgende hervorheben möchten:
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